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§ 1131 Zuschreibung eines Grundstücks. 1Wird ein Grundstück nach
§ 890 Abs. 2 einem anderen Grundstück im Grundbuch zugeschrieben, so
erstrecken sich die an diesem Grundstück bestehenden Hypotheken auf das
zugeschriebene Grundstück. 2Rechte, mit denen das zugeschriebene Grund-
stück belastet ist, gehen diesen Hypotheken im Range vor.

§ 1132 Gesamthypothek. (1) 1 Besteht für die Forderung eine Hypothek
an mehreren Grundstücken (Gesamthypothek), so haftet jedes Grundstück für
die ganze Forderung. 2 Der Gläubiger kann die Befriedigung nach seinem
Belieben aus jedem der Grundstücke ganz oder zu einem Teil suchen.
(2) 1 Der Gläubiger ist berechtigt, den Betrag der Forderung auf die einzel-

nen Grundstücke in der Weise zu verteilen, dass jedes Grundstück nur für den
zugeteilten Betrag haftet. 2 Auf die Verteilung finden die Vorschriften der
§§ 875, 876, 878 entsprechende Anwendung.

§ 1133 Gefährdung der Sicherheit der Hypothek. 1 Ist infolge einer
Verschlechterung des Grundstücks die Sicherheit der Hypothek gefährdet, so
kann der Gläubiger dem Eigentümer eine angemessene Frist zur Beseitigung
der Gefährdung bestimmen. 2Nach dem Ablauf der Frist ist der Gläubiger
berechtigt, sofort Befriedigung aus dem Grundstück zu suchen, wenn nicht
die Gefährdung durch Verbesserung des Grundstücks oder durch anderweitige
Hypothekenbestellung beseitigt worden ist. 3 Ist die Forderung unverzinslich
und noch nicht fällig, so gebührt dem Gläubiger nur die Summe, welche mit
Hinzurechnung der gesetzlichen Zinsen für die Zeit von der Zahlung bis zur
Fälligkeit dem Betrag der Forderung gleichkommt.

§ 1134 Unterlassungsklage. (1) Wirkt der Eigentümer oder ein Dritter
auf das Grundstück in solcher Weise ein, dass eine die Sicherheit der Hypo-
thek gefährdende Verschlechterung des Grundstücks zu besorgen ist, so kann
der Gläubiger auf Unterlassung klagen.
(2) 1 Geht die Einwirkung von dem Eigentümer aus, so hat das Gericht auf

Antrag des Gläubigers die zur Abwendung der Gefährdung erforderlichen
Maßregeln anzuordnen. 2 Das Gleiche gilt, wenn die Verschlechterung des-
halb zu besorgen ist, weil der Eigentümer die erforderlichen Vorkehrungen
gegen Einwirkungen Dritter oder gegen andere Beschädigungen unterlässt.

§ 1135 Verschlechterung des Zubehörs. Einer Verschlechterung des
Grundstücks im Sinne der §§ 1133, 1134 steht es gleich, wenn Zubehör-
stücke, auf die sich die Hypothek erstreckt, verschlechtert oder den Regeln
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zuwider von dem Grundstück entfernt
werden.

§ 1136 Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung. Eine Verein-
barung, durch die sich der Eigentümer dem Gläubiger gegenüber verpflichtet,
das Grundstück nicht zu veräußern oder nicht weiter zu belasten, ist nichtig.

§ 1137 Einreden des Eigentümers. (1) 1 Der Eigentümer kann gegen die
Hypothek die dem persönlichen Schuldner gegen die Forderung sowie die
nach § 770 einem Bürgen zustehenden Einreden geltend machen. 2 Stirbt der
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persönliche Schuldner, so kann sich der Eigentümer nicht darauf berufen, dass
der Erbe für die Schuld nur beschränkt haftet.
(2) Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuldner, so verliert er eine

Einrede nicht dadurch, dass dieser auf sie verzichtet.

§ 1138 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs. Die Vorschriften der
§§ 891 bis 899 gelten für die Hypothek auch in Ansehung der Forderung und
der dem Eigentümer nach § 1137 zustehenden Einreden.

§ 1139 Widerspruch bei Darlehensbuchhypothek. 1 Ist bei der Bestel-
lung einer Hypothek für ein Darlehen die Erteilung des Hypothekenbriefs
ausgeschlossen worden, so genügt zur Eintragung eines Widerspruchs, der
sich darauf gründet, dass die Hingabe des Darlehens unterblieben sei, der von
dem Eigentümer an das Grundbuchamt gerichtete Antrag, sofern er vor dem
Ablauf eines Monats nach der Eintragung der Hypothek gestellt wird. 2Wird
der Widerspruch innerhalb des Monats eingetragen, so hat die Eintragung die
gleiche Wirkung, wie wenn der Widerspruch zugleich mit der Hypothek
eingetragen worden wäre.

§ 1140 Hypothekenbrief und Unrichtigkeit des Grundbuchs. 1 So-
weit die Unrichtigkeit des Grundbuchs aus dem Hypothekenbrief oder einem
Vermerk auf dem Brief hervorgeht, ist die Berufung auf die Vorschriften der
§§ 892, 893 ausgeschlossen. 2 Ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des
Grundbuchs, der aus dem Briefe oder einem Vermerk auf dem Briefe her-
vorgeht, steht einem im Grundbuch eingetragenen Widerspruch gleich.

§ 1141 Kündigung der Hypothek. (1) 1 Hängt die Fälligkeit der Forde-
rung von einer Kündigung ab, so ist die Kündigung für die Hypothek nur
wirksam, wenn sie von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von dem
Eigentümer dem Gläubiger erklärt wird. 2 Zugunsten des Gläubigers gilt
derjenige, welcher im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, als der
Eigentümer.
(2) Hat der Eigentümer keinen Wohnsitz im Inland oder liegen die Voraus-

setzungen des § 132 Abs. 2 vor, so hat auf Antrag des Gläubigers das Amts-
gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, dem Eigentümer einen Ver-
treter zu bestellen, dem gegenüber die Kündigung des Gläubigers erfolgen
kann.

§ 1142 Befriedigungsrecht des Eigentümers. (1) Der Eigentümer ist
berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen, wenn die Forderung ihm gegen-
über fällig geworden oder wenn der persönliche Schuldner zur Leistung
berechtigt ist.
(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrech-

nung erfolgen.

§ 1143 Übergang der Forderung. (1) 1 Ist der Eigentümer nicht der
persönliche Schuldner, so geht, soweit er den Gläubiger befriedigt, die Forde-
rung auf ihn über. 2 Die für einen Bürgen geltende Vorschrift des § 774
Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
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(2) Besteht für die Forderung eine Gesamthypothek, so gilt für diese die
Vorschrift des § 1173.

§ 1144 Aushändigung der Urkunden. Der Eigentümer kann gegen Be-
friedigung des Gläubigers die Aushändigung des Hypothekenbriefs und der
sonstigen Urkunden verlangen, die zur Berichtigung des Grundbuchs oder
zur Löschung der Hypothek erforderlich sind.

§ 1145 Teilweise Befriedigung. (1) 1 Befriedigt der Eigentümer den
Gläubiger nur teilweise, so kann er die Aushändigung des Hypothekenbriefs
nicht verlangen. 2 Der Gläubiger ist verpflichtet, die teilweise Befriedigung
auf dem Briefe zu vermerken und den Brief zum Zwecke der Berichtigung
des Grundbuchs oder der Löschung dem Grundbuchamt oder zum Zwecke
der Herstellung eines Teilhypothekenbriefs für den Eigentümer der zuständi-
gen Behörde oder einem zuständigen Notar vorzulegen.
(2) 1 Die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 gilt für Zinsen und andere Ne-

benleistungen nur, wenn sie später als in dem Kalendervierteljahr, in welchem
der Gläubiger befriedigt wird, oder dem folgenden Vierteljahr fällig werden.
2 Auf Kosten, für die das Grundstück nach § 1118 haftet, findet die Vorschrift
keine Anwendung.

§ 1146 Verzugszinsen. Liegen dem Eigentümer gegenüber die Vorausset-
zungen vor, unter denen ein Schuldner in Verzug kommt, so gebühren dem
Gläubiger Verzugszinsen aus dem Grundstück.

§ 1147 Befriedigung durch Zwangsvollstreckung. Die Befriedigung
des Gläubigers aus dem Grundstück und den Gegenständen, auf die sich die
Hypothek erstreckt, erfolgt im Wege der Zwangsvollstreckung.

§ 1148 Eigentumsfiktion. 1 Bei der Verfolgung des Rechts aus der Hypo-
thek gilt zugunsten des Gläubigers derjenige, welcher im Grundbuch als
Eigentümer eingetragen ist, als der Eigentümer. 2 Das Recht des nicht einge-
tragenen Eigentümers, die ihm gegen die Hypothek zustehenden Einwen-
dungen geltend zu machen, bleibt unberührt.

§ 1149 Unzulässige Befriedigungsabreden. Der Eigentümer kann, so-
lange nicht die Forderung ihm gegenüber fällig geworden ist, dem Gläubiger
nicht das Recht einräumen, zum Zwecke der Befriedigung die Übertragung
des Eigentums an dem Grundstück zu verlangen oder die Veräußerung des
Grundstücks auf andere Weise als im Wege der Zwangsvollstreckung zu
bewirken.

§ 1150 Ablösungsrecht Dritter. Verlangt der Gläubiger Befriedigung aus
dem Grundstück, so finden die Vorschriften der §§ 268, 1144, 1145 ent-
sprechende Anwendung.

§ 1151 Rangänderung bei Teilhypotheken. Wird die Forderung geteilt,
so ist zur Änderung des Rangverhältnisses der Teilhypotheken untereinander
die Zustimmung des Eigentümers nicht erforderlich.

Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld §§ 1144–1151 BGB 1
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§ 1152 Teilhypothekenbrief. 1 Im Falle einer Teilung der Forderung
kann, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist, für
jeden Teil ein Teilhypothekenbrief hergestellt werden; die Zustimmung des
Eigentümers des Grundstücks ist nicht erforderlich. 2 Der Teilhypotheken-
brief tritt für den Teil, auf den er sich bezieht, an die Stelle des bisherigen
Briefes.

§ 1153 Übertragung von Hypothek und Forderung. (1) Mit der Über-
tragung der Forderung geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über.
(2) Die Forderung kann nicht ohne die Hypothek, die Hypothek kann

nicht ohne die Forderung übertragen werden.

§ 1154 Abtretung der Forderung. (1) 1 Zur Abtretung der Forderung ist
Erteilung der Abtretungserklärung in schriftlicher Form und Übergabe des
Hypothekenbriefs erforderlich; die Vorschrift des § 1117 findet Anwendung.
2 Der bisherige Gläubiger hat auf Verlangen des neuen Gläubigers die Abtre-
tungserklärung auf seine Kosten öffentlich beglaubigen zu lassen.
(2) Die schriftliche Form der Abtretungserklärung kann dadurch ersetzt

werden, dass die Abtretung in das Grundbuch eingetragen wird.
(3) Ist die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen, so finden auf die

Abtretung der Forderung die Vorschriften der §§ 873, 878 entsprechende
Anwendung.

§ 1155 Öffentlicher Glaube beglaubigter Abtretungserklärungen.
1 Ergibt sich das Gläubigerrecht des Besitzers des Hypothekenbriefs aus einer
zusammenhängenden, auf einen eingetragenen Gläubiger zurückführenden
Reihe von öffentlich beglaubigten Abtretungserklärungen, so finden die Vor-
schriften der §§ 891 bis 899 in gleicher Weise Anwendung, wie wenn der
Besitzer des Briefes als Gläubiger im Grundbuch eingetragen wäre. 2 Einer
öffentlich beglaubigten Abtretungserklärung steht gleich ein gerichtlicher
Überweisungsbeschluss und das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis einer
kraft Gesetzes erfolgten Übertragung der Forderung.

§ 1156 Rechtsverhältnis zwischen Eigentümer und neuem Gläubi-
ger. 1 Die für die Übertragung der Forderung geltenden Vorschriften der
§§ 406 bis 408 finden auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer
und dem neuen Gläubiger in Ansehung der Hypothek keine Anwendung.
2 Der neue Gläubiger muss jedoch eine dem bisherigen Gläubiger gegenüber
erfolgte Kündigung des Eigentümers gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass
die Übertragung zur Zeit der Kündigung dem Eigentümer bekannt oder im
Grundbuch eingetragen ist.

§ 1157 Fortbestehen der Einreden gegen die Hypothek. 1 Eine Ein-
rede, die dem Eigentümer auf Grund eines zwischen ihm und dem bisherigen
Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnisses gegen die Hypothek zusteht, kann
auch dem neuen Gläubiger entgegengesetzt werden. 2 Die Vorschriften der
§§ 892, 894 bis 899, 1140 gelten auch für diese Einrede.

§ 1158 Künftige Nebenleistungen. Soweit die Forderung auf Zinsen
oder andere Nebenleistungen gerichtet ist, die nicht später als in dem Kalen-

1 BGB §§ 1152–1158 Buch 3. Sachenrecht
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dervierteljahr, in welchem der Eigentümer von der Übertragung Kenntnis
erlangt, oder dem folgenden Vierteljahr fällig werden, finden auf das Rechts-
verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger die Vor-
schriften der §§ 406 bis 408 Anwendung; der Gläubiger kann sich gegenüber
den Einwendungen, welche dem Eigentümer nach den §§ 404, 406 bis 408,
1157 zustehen, nicht auf die Vorschrift des § 892 berufen.

§ 1159 Rückständige Nebenleistungen. (1) 1 Soweit die Forderung auf
Rückstände von Zinsen oder anderen Nebenleistungen gerichtet ist, be-
stimmt sich die Übertragung sowie das Rechtsverhältnis zwischen dem Ei-
gentümer und dem neuen Gläubiger nach den für die Übertragung von
Forderungen geltenden allgemeinen Vorschriften. 2 Das Gleiche gilt für den
Anspruch auf Erstattung von Kosten, für die das Grundstück nach § 1118
haftet.
(2) Die Vorschrift des § 892 findet auf die im Absatz 1 bezeichneten An-

sprüche keine Anwendung.

§ 1160 Geltendmachung der Briefhypothek. (1) Der Geltendmachung
der Hypothek kann, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs aus-
geschlossen ist, widersprochen werden, wenn der Gläubiger nicht den Brief
vorlegt; ist der Gläubiger nicht im Grundbuch eingetragen, so sind auch die
im § 1155 bezeichneten Urkunden vorzulegen.
(2) Eine dem Eigentümer gegenüber erfolgte Kündigung oder Mahnung

ist unwirksam, wenn der Gläubiger die nach Absatz 1 erforderlichen Urkun-
den nicht vorlegt und der Eigentümer die Kündigung oder die Mahnung aus
diesem Grunde unverzüglich zurückweist.
(3) Diese Vorschriften gelten nicht für die im § 1159 bezeichneten An-

sprüche.

§ 1161 Geltendmachung der Forderung. Ist der Eigentümer der per-
sönliche Schuldner, so findet die Vorschrift des § 1160 auch auf die Geltend-
machung der Forderung Anwendung.

§ 1162 Aufgebot des Hypothekenbriefs. Ist der Hypothekenbrief ab-
handen gekommen oder vernichtet, so kann er im Wege des Aufgebotsver-
fahrens für kraftlos erklärt werden.

§ 1163 Eigentümerhypothek. (1) 1 Ist die Forderung, für welche die
Hypothek bestellt ist, nicht zur Entstehung gelangt, so steht die Hypothek
dem Eigentümer zu. 2 Erlischt die Forderung, so erwirbt der Eigentümer die
Hypothek.
(2) Eine Hypothek, für welche die Erteilung des Hypothekenbriefs nicht

ausgeschlossen ist, steht bis zur Übergabe des Briefes an den Gläubiger dem
Eigentümer zu.

§ 1164 Übergang der Hypothek auf den Schuldner. (1) 1 Befriedigt
der persönliche Schuldner den Gläubiger, so geht die Hypothek insoweit auf
ihn über, als er von dem Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger des
Eigentümers Ersatz verlangen kann. 2 Ist dem Schuldner nur teilweise Ersatz
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zu leisten, so kann der Eigentümer die Hypothek, soweit sie auf ihn überge-
gangen ist, nicht zum Nachteil der Hypothek des Schuldners geltend machen.
(2) Der Befriedigung des Gläubigers steht es gleich, wenn sich Forderung

und Schuld in einer Person vereinigen.

§ 1165 Freiwerden des Schuldners. Verzichtet der Gläubiger auf die
Hypothek oder hebt er sie nach § 1183 auf oder räumt er einem anderen
Recht den Vorrang ein, so wird der persönliche Schuldner insoweit frei, als er
ohne diese Verfügung nach § 1164 aus der Hypothek hätte Ersatz erlangen
können.

§ 1166 Benachrichtigung des Schuldners. 1 Ist der persönliche Schuld-
ner berechtigt, von dem Eigentümer Ersatz zu verlangen, falls er den Gläubi-
ger befriedigt, so kann er, wenn der Gläubiger die Zwangsversteigerung des
Grundstücks betreibt, ohne ihn unverzüglich zu benachrichtigen, die Befrie-
digung des Gläubigers wegen eines Ausfalls bei der Zwangsversteigerung
insoweit verweigern, als er infolge der Unterlassung der Benachrichtigung
einen Schaden erleidet. 2 Die Benachrichtigung darf unterbleiben, wenn sie
untunlich ist.

§ 1167 Aushändigung der Berichtigungsurkunden. Erwirbt der per-
sönliche Schuldner, falls er den Gläubiger befriedigt, die Hypothek oder hat
er im Falle der Befriedigung ein sonstiges rechtliches Interesse an der Be-
richtigung des Grundbuchs, so stehen ihm die in den §§ 1144, 1145 be-
stimmten Rechte zu.

§ 1168 Verzicht auf die Hypothek. (1) Verzichtet der Gläubiger auf die
Hypothek, so erwirbt sie der Eigentümer.
(2) 1 Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber

zu erklären und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. 2 Die Vorschriften
des § 875 Abs. 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.
(3) Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderung auf die Hypo-

thek, so stehen dem Eigentümer die im § 1145 bestimmten Rechte zu.

§ 1169 Rechtszerstörende Einrede. Steht dem Eigentümer eine Einrede
zu, durch welche die Geltendmachung der Hypothek dauernd ausgeschlossen
wird, so kann er verlangen, dass der Gläubiger auf die Hypothek verzichtet.

§ 1170 Ausschluss unbekannter Gläubiger. (1) 1 Ist der Gläubiger un-
bekannt, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht
ausgeschlossen werden, wenn seit der letzten sich auf die Hypothek beziehen-
den Eintragung in das Grundbuch zehn Jahre verstrichen sind und das Recht
des Gläubigers nicht innerhalb dieser Frist von dem Eigentümer in einer nach
§ 212 Abs. 1 Nr. 1 zum Neubeginn der Verjährung geeigneten Weise an-
erkannt worden ist. 2 Besteht für die Forderung eine nach dem Kalender
bestimmte Zahlungszeit, so beginnt die Frist nicht vor dem Ablauf des
Zahlungstags.
(2) 1Mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses erwirbt der Eigen-

tümer die Hypothek. 2 Der dem Gläubiger erteilte Hypothekenbrief wird
kraftlos.

1 BGB §§ 1165–1170 Buch 3. Sachenrecht
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§ 1171 Ausschluss durch Hinterlegung. (1) 1 Der unbekannte Gläubiger
kann im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht auch dann aus-
geschlossen werden, wenn der Eigentümer zur Befriedigung des Gläubigers
oder zur Kündigung berechtigt ist und den Betrag der Forderung für den
Gläubiger unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegt. 2 Die
Hinterlegung von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssatz im Grund-
buch eingetragen ist; Zinsen für eine frühere Zeit als das vierte Kalenderjahr
vor der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses sind nicht zu hinterlegen.
(2) 1Mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses gilt der Gläubiger

als befriedigt, sofern nicht nach den Vorschriften über die Hinterlegung die
Befriedigung schon vorher eingetreten ist. 2 Der dem Gläubiger erteilte Hy-
pothekenbrief wird kraftlos.
(3) Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem

Ablauf von 30 Jahren nach der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses,
wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterlegungsstelle meldet; der
Hinterleger ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur
Rücknahme verzichtet hat.

§ 1172 Eigentümergesamthypothek. (1) Eine Gesamthypothek steht in
den Fällen des § 1163 den Eigentümern der belasteten Grundstücke gemein-
schaftlich zu.
(2) 1 Jeder Eigentümer kann, sofern nicht ein anderes vereinbart ist, ver-

langen, dass die Hypothek an seinem Grundstück auf den Teilbetrag, der dem
Verhältnis des Wertes seines Grundstücks zu dem Werte der sämtlichen
Grundstücke entspricht, nach § 1132 Abs. 2 beschränkt und in dieser Be-
schränkung ihm zugeteilt wird. 2 Der Wert wird unter Abzug der Belastungen
berechnet, die der Gesamthypothek im Range vorgehen.

§ 1173 Befriedigung durch einen der Eigentümer. (1) 1 Befriedigt der
Eigentümer eines der mit einer Gesamthypothek belasteten Grundstücke den
Gläubiger, so erwirbt er die Hypothek an seinem Grundstück; die Hypothek
an den übrigen Grundstücken erlischt. 2 Der Befriedigung des Gläubigers
durch den Eigentümer steht es gleich, wenn das Gläubigerrecht auf den
Eigentümer übertragen wird oder wenn sich Forderung und Schuld in der
Person des Eigentümers vereinigen.
(2) Kann der Eigentümer, der den Gläubiger befriedigt, von dem Eigentü-

mer eines der anderen Grundstücke oder einem Rechtsvorgänger dieses
Eigentümers Ersatz verlangen, so geht in Höhe des Ersatzanspruchs auch die
Hypothek an dem Grundstück dieses Eigentümers auf ihn über; sie bleibt mit
der Hypothek an seinem eigenen Grundstück Gesamthypothek.

§ 1174 Befriedigung durch den persönlichen Schuldner. (1) Befrie-
digt der persönliche Schuldner den Gläubiger, dem eine Gesamthypothek
zusteht, oder vereinigen sich bei einer Gesamthypothek Forderung und
Schuld in einer Person, so geht, wenn der Schuldner nur von dem Eigentü-
mer eines der Grundstücke oder von einem Rechtsvorgänger des Eigentü-
mers Ersatz verlangen kann, die Hypothek an diesem Grundstück auf ihn
über; die Hypothek an den übrigen Grundstücken erlischt.

Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld §§ 1171–1174 BGB 1
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(2) Ist dem Schuldner nur teilweise Ersatz zu leisten und geht deshalb die
Hypothek nur zu einem Teilbetrag auf ihn über, so hat sich der Eigentümer
diesen Betrag auf den ihm nach § 1172 gebührenden Teil des übrig bleiben-
den Betrags der Gesamthypothek anrechnen zu lassen.

§ 1175 Verzicht auf die Gesamthypothek. (1) 1 Verzichtet der Gläubiger
auf die Gesamthypothek, so fällt sie den Eigentümern der belasteten Grund-
stücke gemeinschaftlich zu; die Vorschrift des § 1172 Abs. 2 findet Anwen-
dung. 2 Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek an einem der Grund-
stücke, so erlischt die Hypothek an diesem.
(2) Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger nach § 1170 mit seinem Recht

ausgeschlossen wird.

§ 1176 Eigentümerteilhypothek; Kollisionsklausel. Liegen die Voraus-
setzungen der §§ 1163, 1164, 1168, 1172 bis 1175 nur in Ansehung eines
Teilbetrags der Hypothek vor, so kann die auf Grund dieser Vorschriften dem
Eigentümer oder einem der Eigentümer oder dem persönlichen Schuldner
zufallende Hypothek nicht zum Nachteil der dem Gläubiger verbleibenden
Hypothek geltend gemacht werden.

§ 1177 Eigentümergrundschuld, Eigentümerhypothek. (1) 1 Vereinigt
sich die Hypothek mit dem Eigentum in einer Person, ohne dass dem
Eigentümer auch die Forderung zusteht, so verwandelt sich die Hypothek in
eine Grundschuld. 2 In Ansehung der Verzinslichkeit, des Zinssatzes, der
Zahlungszeit, der Kündigung und des Zahlungsorts bleiben die für die Forde-
rung getroffenen Bestimmungen maßgebend.
(2) Steht dem Eigentümer auch die Forderung zu, so bestimmen sich seine

Rechte aus der Hypothek, solange die Vereinigung besteht, nach den für eine
Grundschuld des Eigentümers geltenden Vorschriften.

§ 1178 Hypothek für Nebenleistungen und Kosten. (1) 1 Die Hypo-
thek für Rückstände von Zinsen und anderen Nebenleistungen sowie für
Kosten, die dem Gläubiger zu erstatten sind, erlischt, wenn sie sich mit dem
Eigentum in einer Person vereinigt. 2 Das Erlöschen tritt nicht ein, solange
einem Dritten ein Recht an dem Anspruch auf eine solche Leistung zusteht.
(2) 1 Zum Verzicht auf die Hypothek für die im Absatz 1 bezeichneten

Leistungen genügt die Erklärung des Gläubigers gegenüber dem Eigentümer.
2 Solange einem Dritten ein Recht an dem Anspruch auf eine solche Leistung
zusteht, ist die Zustimmung des Dritten erforderlich. 3 Die Zustimmung ist
demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist
unwiderruflich.

§ 1179 Löschungsvormerkung. Verpflichtet sich der Eigentümer einem
anderen gegenüber, die Hypothek löschen zu lassen, wenn sie sich mit dem
Eigentum in einer Person vereinigt, so kann zur Sicherung des Anspruchs auf
Löschung eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden, wenn
demjenigen, zu dessen Gunsten die Eintragung vorgenommen werden soll,
1. ein anderes gleichrangiges oder nachrangiges Recht als eine Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld am Grundstück zusteht oder

1 BGB §§ 1175–1179 Buch 3. Sachenrecht


